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(3) Der Leiter des nach Abs. 1 zuständigen staatlichen 
Organs oder der zuständigen staatlichen Einrichtung hat 
über Grund und Höhe des Schadensersatzanspruches zu 
entscheiden, sofern nicht die Zuständigkeit des Leiters 
eines übergeordneten Organs für diese Entscheidung 
festgelegt ist. Über den Antrag soll innerhalb eines 
Monats nach seinem Eingang entschieden werden. Kann 
die Frist aus besonderen Gründen nicht eingehalten 
werden, sind diese in den Akten zu vermerken; dem 
Bürger ist ein Zwischenbescheid zu erteilen.

(4) Die Entscheidung ist zu begründen, mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und dem Antrag
steller zuzustellen. Erforderlichenfalls ist sie dem Bür
ger mündlich bekanntzugeben und zu erläutern.

§ 6
Beschwerde

(1) Gegen die Entscheidung über den Schadensersatz
antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung 
oder Bekanntgabe der Entscheidung die Beschwerde 
zulässig.

(2) Die Beschwerde ist bei dem staatlichen Organ oder 
der staatlichen Einrichtung einzulegen, deren Entschei
dung angefochten wird. Wird der Beschwerde von dem 
Leiter dieses staatlichen Organs oder dieser staatlichen 
Einrichtung nicht abgeholfen, hat er sie innerhalb einer 
Woche dem Leiter des übergeordneten staatlichen 
Organs oder der übergeordneten staatlichen Einrichtung 
zur Entscheidung vörzulegen.

(3) Über die Beschwerde soll innerhalb eines Monats 
nach ihrem Eingang entschieden werden. § 5 Abs. 3 
Satz3 gilt entsprechend. Die Entscheidung über die 
Beschwerde ist endgültig.

§ 7
Mitwirkung der Staatlichen Versicherung

(1) Die Staatliche Versicherung der Deutschen Demo
kratischen Republik ist verpflichtet,, die zuständigen 
staatlichen Organe und staatlichen Einrichtungen auf 
deren Verlangen bei 'der Durchführung des Verfahrens 
zu beraten.

(2) Die Staatliche Versicherung der Deutschen Demo
kratischen Republik nimmt die Rechte und Pflichten 
des zuständigen staatlichen Organs oder der zuständi
gen staatlichen Einrichtung wahr, wenn dies für den 
jeweiligen Bereich oder für bestimmte Aufgabengebiete 
im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen fest
gelegt ist.

§ 8
Leistung des Schadensersatzes

Der Schadensersatz ist aus den Haushaltsmitteln oder 
den finanziellen Fonds des staatlichen Organs oder der 
staatlichen Einrichtung zu leisten, deren Mitarbeiter 
oder Beauftragte den Schaden rechtswidrig verursacht 
haben.

D r i t t e r  A b s c h n i t t  

Schlußbestimmungen

§ 9
Materielle Verantwortlichkeit der Mitarbeiter 

und Beauftragten staatlicher Organe 
und staatlicher Einrichtungen "

(1) Für den Ersatzanspruch der staatlichen Organe 
und staatlichen Einrichtungen gegen Mitarbeiter wegen 
der von ihnen rechtswidrig und schuldhaft verursach
ten Schäden gelten die Rechtsvorschriften über die 
arbeitsrechtliche materielle Verantwortlichkeit. Für 
Angehörige der bewaffneten Organe gelten die für diese 
bestehenden Rechtsvorschriften über die materielle 
Verantwortlichkeit.

(2) Beauftragte staatlicher Organe oder staatlicher 
Einrichtungen können im Falle rechtswidriger und 
vorsätzlicher Schadensverursachung in entsprechender 
Anwendung der Rechtsvorschriften über die arbeits
rechtliche materielle Verantwortlichkeit in Anspruch 
genommen werden.

§10
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik, die ihren Wohnsitz in der 
Deutschen Demokratischen Republik haben. Ausnahms
weise kann unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles Schadensersatz auch dann geleistet werden, 
wenn Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik ihren Wohnsitz nicht in der Deutschen Demokra
tischen Republik haben. Die Entscheidung darüber 
trifft der Leiter des zuständigen zentralen staatlichen 
Organs.

(2) Ein Schadensersatzanspruch steht auch Personen 
zu, die nicht Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik sind, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in 
der Deutschen Demokratischen Republik haben.

(3) Gegenüber anderen Personen, die nicht Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik sind, tritt eine 
Haftung ein, wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet 
ist. Ausnahmsweise kann unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles Schadensersatz auch dann 
geleistet werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht ge
währleistet ist. Die Entscheidung darüber trifft der Lei
ter des zuständigen zentralen staatlichen Organs.

§11
Durchführungsverordnungen

Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz erläßt 
der Ministerrat.

§ 12 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zwölften Mai neunzehn
hundertneunundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zwölften Mai neunzehnhundertneunundsechzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t


